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Anlage 1 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Halle (Saale) zur überörtlichen Prüfung der Stadt 
Halle (Saale) durch den Landesrechnungshof mit dem Schwerpunkt 

„Organisation des EU-Beihilferechts im kommunalen Beteiligungsmanagement“ vom 
15. Mai 2024 

Teil 2 Örtliche Erhebung in der Stadt Halle (Saale) 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen 

Der Landesrechnungshof stellte in seinem Bericht fest, dass die 
Beteiligungsmanagementanstalt der Stadt Halle (Saale) inhaltlich gute Arbeit leistet. Allerdings 
wurden einige Mängel in der verwaltungsinternen Struktur und den Regelungen festgestellt, 
insbesondere in Bezug auf das EU-Beihilferecht. Die wesentlichen Prüfungsfeststellungen 
umfassen folgende Punkte: 

1. Fehlende rechtskonforme Aufgabenerledigung: Die Stadt Halle (Saale) konnte durch 
das Beteiligungsmanagement der Kernverwaltung keine rechtskonforme Erledigung 
von Aufgaben im Zusammenhang mit dem EU-Beihilferecht gewährleisten. 

2. Unzureichende Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen: Es wurde festgestellt, 
dass die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen, einschließlich der 
beihilferechtlichen Regelungen, bei der Aufgabenerfüllung in der Kernverwaltung nicht 
sichergestellt war. 

3. Fehlende beihilferechtliche Betrachtung freiwilliger Leistungen: Im Bereich der 
freiwilligen Leistungen erfolgte keine beihilferechtliche Betrachtung durch die 
Kernverwaltung. 

4. Unvollständige Übersichten über gewährte Ausgleichsleistungen: Es lagen keine 
vollständigen Übersichten über die an betreute Dritte gewährten Ausgleichsleistungen 
vor. 

 

Empfohlene Maßnahmen und deren Umsetzung durch die Stadt Halle (Saale): 

1. Organisation des Beteiligungsmanagements und Berücksichtigung des EU-
Beihilferechts 

a. Empfehlung: Es sollten verbindliche Regelungen zur Beachtung des 
Wettbewerbs- und Vergaberechts in den Unternehmen und Beteiligungen 
geschaffen werden. Zudem muss zeitnah ein Regelwerk zur Beachtung des 
EU-Beihilferechts für alle Verwaltungsbereiche erstellt werden, um ein 
einheitliches Vorgehen und transparentes Handeln zu gewährleisten. 

b. Umsetzung Die Stadt Halle (Saale) wird verbindliche interne Regelungen 
erlassen, die die Zuständigkeiten für das EU-Beihilferecht im Bereich des 
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Beteiligungsmanagements definieren. Die Erstellung des Regelwerks soll in 
Zusammenarbeit der Fachbereiche Finanzen und Recht erfolgen. Für die 
juristische Prüfung, Bewertung und Beratung zur Einhaltung des EU-
Beihilferechts wurde eine zusätzliche halbe Stelle im Fachbereich Recht 
geschaffen. 

c. Bearbeitungsziel:  
i. Entwicklung und Implementierung eines umfassenden Regelwerks zur 

Beachtung des EU-Beihilferechts bis voraussichtlich bis IV. Quartal 
2026. Für die juristische Einordnung und Prüfung wurde eine Stelle als 
Jurist/in EU-Beihilferecht/Vergabe bis zum 23.08.2024 ausgeschrieben.  

 
2. Sondervermögen 

a. Empfehlung: Der Landesrechnungshof hat hervorgehoben, dass die 
Eigenbetriebe für Arbeitsförderung und EB Kindertagesstätten“, als öffentliche 
Auftraggeber gemäß § 99 Nr. 1 GWB den Wettbewerbs- und 
Vergaberegelungen unterliegen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, 
dass es wichtig ist, Zuschuss- und Verlustausgleichszahlungen der Stadt 
korrekt als Leistungsentgelte gemäß § 13 Abs. 1 EigBG LSA auszuweisen, da 
es sich hierbei um keine freiwilligen Leistungen handelt. Die Verwendung des 
Begriffs „Zuschuss“ kann zu Missverständnissen hinsichtlich der Anwendung 
des EU-Beihilferechts führen. 

b. Umsetzung: In Übereinstimmung mit der Empfehlung des 
Landesrechnungshofes wird die Stadt in ihren Finanzdokumenten und 
Berichten künftig den Begriff „Zuschuss“ nicht mehr verwenden, wenn es sich 
bei der Leistung um ein Leistungsentgelt nach § 13 Abs. 1 EigBG LSA handelt. 

c. Bearbeitungsziel: Mit der Erstellung der Finanzdokumente für das 
Haushaltsjahr 2025 wird die Stadt Halle (Saale) der Empfehlung des 
Landesrechnungshofes nachkommen. 

 
3. Regelmäßige Überprüfung wirtschaftlicher Unternehmen: 

a. Empfehlung Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die Stadt 

Halle (Saale) bei ihren Eigengesellschaften und Beteiligungen die 
Voraussetzungen nach § 128 und § 129 KVG LSA kontinuierlich prüfen und 
dokumentieren muss. Dies betrifft insbesondere die Sicherstellung, dass alle 
wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt und ihrer Beteiligungen einem 
öffentlichen Zweck dienen. Des Weiteren müssen sämtliche 
Leistungsaustausche zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen, 
einschließlich Darlehen, Bürgschaften und Zuschüssen, auf ihre 
beihilferechtliche Relevanz überprüft werden. Die Prüfungsergebnisse sind zu 
dokumentieren, und es sind geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des EU-
Beihilferechts zu ergreifen 

b. Umsetzung:  
Kontinuierliche Überprüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen: Für alle 
beteiligungsberichtspflichtigen Beteiligungen wird regelmäßig durch die BMA 
u. a. im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts geprüft, ob die 
Voraussetzungen gemäß §§ 128 und 129 KVG LSA erfüllt sind. Diese 
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Prüfungen werden systematisch dokumentiert, um die Rechtmäßigkeit der 
Beteiligungen zu gewährleisten. 

Einheitliches Prüfverfahren: Es wird unter Rückgriff auf das bei der BMA 
bereits etablierte Prüfverfahren auch bei der Kernverwaltung ein einheitliches 
Verfahren für die Überprüfung aller Leistungsaustausche zwischen der Stadt 
und ihren Beteiligungen entwickelt. Dieses Verfahren wird sicherstellen, dass 
die beihilferechtliche Relevanz und Zulässigkeit von Ausgleichsleistungen, wie 
z. B. Darlehen und Zuschüssen, gründlich geprüft und dokumentiert wird. 

Etablierung eines Mustervordrucks: Zur Erleichterung der Dokumentation 
wurde durch die BMA bereits in der Vergangenheit ein Mustervordruck erstellt, 
der auch bei der Kernverwaltung in allen relevanten Prüfungen und 
Dokumentationen verwendet werden kann. Dieser Vordruck soll eine 
einheitliche und vollständige Dokumentation gewährleisten und damit 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen erhöhen. 

c. Bearbeitungsziel: Die Stadt Halle (Saale) setzt sich das Ziel, voraussichtlich 
bis IV. Quartal 2026 ein umfassendes, rechtskonformes Regelwerk zu 
implementieren, welches sicherstellt, dass alle relevanten Prozesse zur 
Einhaltung des EU-Beihilferechts durch klare Zuständigkeiten, standardisierte 
Prüfverfahren und regelmäßige Dokumentationen unterstützt werden.  

3.1 Risikobewertung bei Steuersparmodellen 

a. Empfehlung: Der Landesrechnungshof hebt hervor, dass die Nutzung von 
Steuersparmodellen durch Kommunen, die primär zur Steueroptimierung 
eingesetzt werden, in der Regel keinen öffentlichen Zweck im Sinne des KVG 
LSA erfüllt. Diese Modelle, insbesondere in Form von Querverbünden und 
Konzernstrukturen bei kommunalen Unternehmen, bergen erhebliche 
finanzielle und rechtliche Risiken. Diese Risiken umfassen unter anderem die 
Möglichkeit der Rückforderung gewährter Zuschüsse und steuerlicher Vorteile, 
die aufgrund nicht beihilfekonformer Strukturen entstehen könnten. 

b. Umsetzung: Die Stadt Halle (Saale) hat bereits im Jahr 2018 eine Analyse der 

steuerlichen Risiken an ein Steuerberatungsbüro in Auftrag gegeben, um bspw. 
verdeckte Gewinnausschüttungen aufzudecken und im Folgenden 
auszuschließen. Eine Risikobetrachtung und -abwägung erfolgt jährlich im 
Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Halle. Dabei 
wird ein sogenannter „Steuerberaterbrief“ vom Steuerberatungsbüro erstellt. 
Dieser ist die Fortführung der Risikoanalyse aus dem Jahr 2018 und wird auch 
der Rechnungsprüfung zur Verfügung gestellt. Neue Unternehmungen werden 
zudem einer Risikobeurteilung durch das Steuerberatungsbüro unterzogen. 

c. Bearbeitungsziel: Fortführung bereits bestehender Prozesse, um steuerliche 

Risiken mit unseren Unternehmen auf ein Minimum zu begrenzen. Vorhaben 
innerhalb der Stadt werden beständig einer steuerrechtlichen Prüfung 
unterzogen. 
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4. Überprüfung und Dokumentation freiwilliger Leistungen: 
a. Empfehlung: Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die Stadt 

Halle (Saale) bei der Erbringung freiwilliger Leistungen den Grundsatz des 
Beihilfeverbotes gemäß Art. 107 AEUV beachten muss. Dies gilt insbesondere 
für Leistungen, die wirtschaftliche Tätigkeiten umfassen könnten. Die Stadt 
Halle (Saale) bietet zahlreiche freiwillige Leistungen an, darunter die 
Musikschule, Volkshochschule, Schwimmhallen, Bibliotheken, Museen, 
Galerien sowie Einrichtungen wie die Parkeisenbahn Peißnitz. Diese 
Leistungen richten sich nicht nur an Einwohner und Bürger, sondern auch an 
auswärtige Gäste und Unternehmen. Aufgrund dieser überregionalen 
Ausrichtung wird der Stadt Halle (Saale) empfohlen alle freiwilligen Leistungen 
auf ihre beihilferechtliche Relevanz überprüfen, das Ergebnis dokumentieren. 
Es wird darüber hinaus auch empfohlen, das Einzugsgebiet der Besucher von 
Einrichtungen und Veranstaltungen zu erfassen, um den lokalen Bezug 
nachzuweisen. 

b. Umsetzung:  
Prüfung der beihilferechtlichen Relevanz: Die Stadt Halle (Saale) wird eine 
umfassende Prüfung aller freiwilligen Leistungen auf ihre beihilferechtliche 
Relevanz durchführen. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob die Leistungen 
wirtschaftliche Tätigkeiten umfassen, die dem Beihilferecht unterliegen 
könnten. 
Dokumentation der Ergebnisse: Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden 
sorgfältig dokumentiert. Dies umfasst sowohl die rechtliche Bewertung als auch 
die finanzielle Analyse, insbesondere in Bezug auf die Gewährung öffentlicher 
Mittel und deren Übereinstimmung mit den geltenden Beihilfevorschriften. 
Trennung von wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten: In 
Fällen, in denen freiwillige Leistungen sowohl wirtschaftliche als auch 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten umfassen, wird die Stadt eine klare Trennung 
dieser Bereiche sicherstellen. Dies soll verhindern, dass öffentliche Mittel für 
wirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden, die beihilferechtlich unzulässig 
sein könnten. 
Erfassung des Einzugsgebiets der Besucher: Um den lokalen Bezug der 

freiwilligen Leistungen nachweisen zu können, plant die Stadt Halle (Saale) das 
Einzugsgebiet der Besucher dieser Einrichtungen und Veranstaltungen 
erfassen. Dies umfasst eine differenzierte Erfassung der Besucherzahlen nach 
Einwohnern und auswärtigen Gästen. 

c. Bearbeitungsziel: Die Stadt Halle (Saale) setzt sich das Ziel, voraussichtlich 
bis IV. Quartal 2026 ein umfassendes und rechtskonformes System zur 
Überprüfung und Dokumentation der beihilferechtlichen Relevanz aller 
freiwilligen Leistungen zu etablieren. Dabei soll auch die Erfassung des 
Einzugsgebiets der Besucher verbessert werden, um den Nachweis des 
lokalen Bezugs zu gewährleisten. Die Entwicklung eines solchen Systems soll 
über den Fachbereich Finanzen gesteuert werden. 
 

5. Erfassung von Leistungen an betreute Dritte: 
a. Empfehlung: Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass der 

Grundsatz des Beihilfeverbots auch für die sogenannten betreuten Dritten gilt. 
Zu diesen zählen Vereine, Verbände, Institutionen, kleine und mittelständische 
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Unternehmen (KMU) sowie Parteien, die organisatorisch nicht unmittelbar oder 
mittelbar mit der Stadt verbunden sind. Diese betreuten Dritten übernehmen in 
der Regel Aufgaben in den Bereichen Kultur, Sport, Jugendarbeit und 
Wohlfahrtspflege. Die Stadt Halle (Saale) gewährt diesen Dritten finanzielle 
Zuwendungen auf Grundlage mehrerer Förderrichtlinien, darunter: 

 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 
Sports, 

 Richtlinie zur Förderung der freien Kulturarbeit, 

 Richtlinie zur Förderung der freien Jugendhilfe, 

 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen im Bereich der sozialen Arbeit. 

Der Landesrechnungshof betont, dass die gewährten Leistungen 
beihilferechtlich kumulativ je Empfänger betrachtet werden müssen. Dabei ist 
nicht nur die Summe der Zuwendungen durch die Stadt selbst relevant, sondern 
auch Leistungen anderer öffentlicher Mittelgeber. Zu den relevanten Leistungen 
zählen auch sonstige Vergünstigungen, wie z. B. die kostenfreie oder 
vergünstigte Überlassung von Gebäuden und Räumen. 

b. Umsetzung:  
Erfassung und Dokumentation aller Zuwendungen: Die Stadt Halle (Saale) 
wird künftig alle Leistungen an betreute Dritte zentral erfassen und 
dokumentieren. Dies schließt sowohl die finanziellen Zuwendungen als auch 
sonstige gewährte Vergünstigungen ein.  
Einbeziehung anderer öffentlicher Mittelgeber: Um die beihilferechtliche 
Relevanz korrekt zu beurteilen, wird die Stadt Halle (Saale) sich das Ziel 
setzten, auch die von anderen öffentlichen Mittelgebern gewährten Leistungen 
an die jeweiligen Empfänger erfassen, sofern diese Informationen für die Stadt 
zugänglich sind. Dies betrifft Leistungen, die von kommunalen Unternehmen, 
anderen Kommunen, Landkreisen, dem Land, dem Bund oder anderen 
öffentlichen Stellen gewährt werden. 

c. Bearbeitungsziel: Die Stadt Halle (Saale) setzt sich das Ziel, bis 
voraussichtlich Ende 2026 ein einheitliches System zur Erfassung und 
Überprüfung aller Leistungen an betreute Dritte zu etablieren. Dieses System 
soll es ermöglichen, die beihilferechtliche Relevanz der Zuwendungen 
lückenlos zu prüfen und die Ergebnisse transparent zu dokumentieren. Der/die 
Stelleninhaber/in der zu besetzenden Stelle im Fachbereich Recht soll dabei 
die Koordination und Bewertung des Sachverhaltes sicherstellen. Die 
Entwicklung eines solchen Systems soll über den Fachbereich Finanzen 
gesteuert werden. 
 

6. Durchführung und Dokumentation von Beihilfeprüfungen: 
a. Empfehlung: Für den Bereich der Beteiligungen und Unternehmen hält es der 

Landesrechnungshof für erforderlich, dass Prüfungen von Beihilfen nach Art. 
107 AEUV jährlich durchgeführt oder eine Beauftragung der Wirtschaftsprüfer 
nach IDW PS 700 umgesetzt und dokumentiert werden. 
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b. Umsetzung:  

Im Rahmen der Wahrnehmung des Beteiligungsmanagements nimmt die BMA 
bereits seit geraumer Zeit eine Prüfung von relevanten Vorgänge nach Art. 107 
AEUV vor. Es wurde ein Verfahren für die Überprüfung von 
Leistungsaustauschen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen etabliert, 
wobei das Ergebnis der Prüfung in einem von der BMA entwickelten Formblatt 
dokumentiert wird. Soweit erforderlich wird zur Klärung der beihilferechtlichen 
Zulässigkeit seitens der BMA die Beauftragung einer externen Prüfung durch 
die betroffene Beteiligung beispielsweise durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Wirtschaftsprüfer entsprechend IDW PS 700 angeregt.  
Die Stadt Halle (Saale) wird sicherstellen, dass die Einhaltung der Vorschriften 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere im 
Hinblick auf die Rolle der Stadt als öffentlicher Auftraggeber, auch seitens der 
Kernverwaltung künftig kontinuierlich überwacht wird. Durch die Schaffung 
einer zusätzlichen halben Stelle im Fachbereich Recht kann in enger 
Abstimmung diese Maßnahme umgesetzt werden. 

c. Bearbeitungsziel: Die Stadt Halle (Saale) setzt sich – soweit noch nicht 
vorhanden – das Ziel, bis voraussichtlich Ende 2026 ein umfassendes und 
rechtskonformes System zur Überwachung und Umsetzung der Vorgaben des 
EU-Beihilferechts und des Wettbewerbs- sowie Vergaberechts in ihrer 
Verwaltung und im Beteiligungsmanagement zu etablieren. 

 
Schlussbemerkung: 
Die Stadt Halle (Saale) weist darauf hin, dass zur Erfüllung der Empfehlungen des 
Landesrechnungshofes eine zusätzliche halbe Stelle im Fachbereich Recht geschaffen 
werden muss, um einen ganzheitlichen Prozess zur Integration der erforderlichen Maßnahmen 
aufzubauen. Die dafür notwendigen Arbeitsprozesse wurden bereits eingeleitet. Die Stadt hat 
eine neue Stelle für einen Juristen im Bereich EU-Beihilferecht und Vergabe 
ausgeschrieben/geschaffen (Ref.-Nr. 398/2024). Die Aufgaben im Rahmen der EU-Beihilfe 
wurden auf dieser Stelle zu 40 % angesiedelt. Die weiteren 60 % der Stelle sind der 
Bearbeitung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Vergabeverfahren gewidmet.  
Die Aufgaben zum Thema EU-Beihilfe werden wie folgt kurz umrissen: 

o Bearbeitung von Rechtsfragen zu beihilferechtlichen Sachverhalten 
o Rechtliche Beratung hinsichtlich beihilferechtlicher Fragestellungen 
o Prüfung des Verwaltungshandelns auf beihilferechtliche Rechtskonformität 
o Fertigen von Stellungnahmen zu beihilferechtlichen Sachverhalten 
o Prüfung und Bewertung von Beschlussvorlagen und Anträgen auf beihilferechtliche 

Relevanz. 

Die Besetzung der Stelle wird bis zum IV. Quartal 2024 anvisiert. 
 
Die angegebenen Bearbeitungsziele sind als vorläufige Schätzung zu verstehen. Sie geben 
einen Anhaltspunkt dafür, in welchem Zeitrahmen die Stadtverwaltung die empfohlenen 
Maßnahmen voraussichtlich umsetzen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass die tatsächliche 
Umsetzung von verschiedenen Faktoren abhängt. Neben der engen Abstimmung zwischen 
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den Fachbereichen Finanzen und Recht über die Erstellung des verbindlichen 
rechtskonformen Regelwerks zur Bearbeitung des Themas EU-Beihilfe in der Stadt Halle 
(Saale) sowie der Erarbeitung der notwendigen Prüf- und Dokumentationssysteme durch den 
Fachbereich Finanzen, ist ein entscheidender Aspekt die erfolgreiche Besetzung der 
ausgeschriebenen Stelle im Fachbereich Recht. Diese Position ist von zentraler Bedeutung, 
um eine fundierte und rechtssichere Beratung während des gesamten Umsetzungsprozesses 
gewährleisten zu können. 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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Jurist EU-Beihilferecht/Vergabe (m/w/d) (EG 13) 
(Ref.-Nr. 398/2024) 

Stellenausschreibung 

  

Jurist EU-Beihilferecht/Vergabe (m/w/d) (EG 13) (Ref.-Nr. 398/2024) 

In der Händelstadt Halle (Saale) leben über 240.000 Menschen. Als größte Kommune 
Sachsen-Anhalts bietet sie eine attraktive Lebensqualität. Die Stadt Halle (Saale) verfügt 
über eine vielfältige Kulturlandschaft, eine interessante Mischung traditioneller und 
moderner Wirtschaftsbereiche und ist die Heimat der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg sowie Sitz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. 
Zahlreiche renommierte wissenschaftliche Institute stärken zudem das Rückgrat der 
hervorragenden Wissenschafts- und Bildungslandschaft der Stadt. Bis 2028 wird die 
Bundesrepublik Deutschland zudem das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und 
Europäische Transformation“ in Halle (Saale) errichten. Halle (Saale) wächst und zieht 
vor allem junge Familien an. Die Stadtverwaltung versteht sich als moderne und 
dienstleistungsorientierte Arbeitgeberin – von daher betrachten wir es als eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir unser Personal bei der Suche nach Kinderbetreuungs- 
und Wohnungsmöglichkeiten unterstützen. 

Der Fachbereich Recht sucht Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung der 
Abteilung Vergabe.  

Ihre Aufgaben 

 Sie bearbeiten Rechtsfragen im Zusammenhang mit der rechtssicheren 
Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich Nachträgen 

 Sie bearbeiten Vergabebeschwerden und führen Vergaberechtsstreitigkeiten 
durch 

 Sie begleiten den Vergabeausschuss des Stadtrates 

 Sie bearbeiten Rechtsfragen zu beihilferechtlichen Sachverhalten unter 
Beachtung beihilferechtlicher Instrumente 

 Sie sind zuständig für die Leitung und Organisation der Geschäftsstelle der 
Einigungsstelle nach dem Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt 

 Unsere Anforderungen 

Erforderlich ist: 

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der 
Rechtswissenschaften mit dem Abschluss der zweiten juristischen Staatsprüfung 
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Erwünscht sind: 

 mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet des Vergabe- und Vertragsrechts 

 Erfahrung im EU-Beihilferecht 

 umfangreiche Kenntnisse im Vergabe- und Vertragsrecht, insbesondere des 
GWB, der VGV, VOB, UVgO, HOAI, des TVergG LSA, der EU-Vergaberichtlinien 
und des BGB 

 umfangreiche Kenntnisse des EU-Beihilferechts, z. B. AEUV, AGVO, De-minimis-
Verordnung und DAWI-Mitteilung 

 selbstständige Arbeitsweise, Stressresistenz, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

 Durchsetzungsvermögen, Leitungs- und Beratungskompetenz 

 Kommunikations-, Konflikt- und Entscheidungsfähigkeit 

 Wir bieten 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in der Entgeltgruppe 13 TVöD (ab 
4.628,76 € bis 6.635,44 € brutto) 

 eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden 

 30 Tage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 umfangreiche Zusatzleistungen, u. a. jährliche Sonderzahlung und 
Leistungsentgelt, betriebliche Altersvorsorge 

 attraktive individuelle Qualifizierungsangebote 

 Familienfreundlichkeit (z. B. Gleitzeit und mobiles Arbeiten) 

 gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen 

 eine umfassende Einarbeitung 

 Möglichkeit Job-Ticket und Fahrradleasing 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 23. August 2024. 

Für fachspezifische Fragen steht Ihnen Marco Schreyer, Fachbereichsleiter Recht, unter 
der Telefonnummer 0345 221-4130 zur Verfügung. 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden bei gleicher 
fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Vorstellungskosten 
können von der Stadt Halle (Saale) leider nicht erstattet werden. Das 
Personalauswahlverfahren wird gegebenenfalls mit Hilfe von Online-Eignungsdiagnostik-
Testverfahren sowie Videokonferenzen durchgeführt. 

Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Erhebung und 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem 
Personalauswahlverfahren zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
datenschutzrechtlichen Informationsblatt auf unserer Homepage. 



Stadt Halle (Saale) 

Der Oberbürgermeister 

Online-Bewerbung 

Jetzt online bewerben! 
Ihre Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen 
Annekathrin Nowak 
Sachbearbeiterin Personalgewinnung 
 (0345) 221-6154 

Ihr Ansprechpartner für fachliche Fragen 
Marco Schreyer 
Fachbereichsleiter Recht 
 (0345) 221-4130 

Rahmendaten 
Art der Beschäftigung: 
Vollzeit 
Vergütung: 
4.628,76 € - 6.635,44 € monatlich brutto 
Zusatzleistungen: 
jährliche Sonderzahlung und Leistungsentgelt, betriebliche Altersvorsorge 
Zurück zur Übersicht 
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